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Anlässlich neuer Erkenntnisse im Bereich der Agglome 
ratmarkierungen wurde das „Merkblatt für Agglomerat 
markierungen“, Ausgabe 2006, von der Forschungs 
gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen e. V. 
überarbeitet.

Das vorliegende „Merkblatt für Agglomeratmarkierungen“, 
Ausgabe 2020, stellt den aktuellen Stand der Technik und 
des Wissens auf dem Gebiet der Agglomeratmarkierungen 
dar – u. a. im Hinblick auf Einsatzbereiche, die Applikation, 
den Grundstrich, Prüfungen und die Erneuerung. Erstmalig 
sind Empfehlungen für Mindestabstände zu bebautem Ge 
biet zur Berücksichtigung der akustischen Eigenschaften 
von Agglomeratmarkierungen bei der Planung und Aus 
schreibung enthalten. Ergänzend sind empfehlende Text 
bausteine für die Ausschreibung aufgeführt.

Da Agglomeratmarkierungen in den „Zusätzlichen Tech 
nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markie 
rungen auf Straßen“ (ZTV M 13) nicht hinreichend berück 
sichtigt werden konnten, kann dieses Merkblatt ergänzend 
angewendet werden.

Mit meinem Schreiben vom 21.03.2018 (Bezug) wurden 
Sie um fachliche Stellungnahme zum erstellten Entwurf 
des Merkblatts gebeten. In der vorliegenden Fassung 
sind Ihre Stellungnahmen weitestgehend eingearbeitet.

Hiermit gebe ich das „Merkblatt für Agglomeratmarkie 
rungen“, Ausgabe 2020, bekannt. Ich bitte Sie, mir bis

zum 28.05.2021 über Ihre Erfahrungen mit der Anwen
dung des neuen Merkblattes zu berichten.

Bundesministerium für  
Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag 
Dr. Stefan Krause

(VkBl. 2020 S. 642)

 




